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Photovoltaik-Anlagen sicher erstellen 

 
Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) werden politisch stark gefördert und können fallweise ohne Mel-

dung oder Baubewilligung erstellt werden. Trotzdem sind die Bau- und Brandschutzvorschriften in 

jedem Fall einzuhalten. 

Rechtliche Grundlagen 

▪ VKF-Brandschutzmerkblatt 2001-15 «Solaranlagen» und das Stand-der-Technik-Papier von 
Swissolar 

▪ Übergangsdokument «Brandschutz für hinterlüftete Photovoltaikanlagen an Fassaden» von 
Swissolar 

▪ Niederspannungsinstallationsnorm NIN und Weisungen des Eidgenössischen Starkstrominspek-
torats ESTI 

▪ Merkblatt Solaranlagen Kanton Luzern (Version 1.4, 01.01.2026) 
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Für die korrekte Planung und Ausführung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf Dächern und 

an Fassaden sind nebst den rechtlichen Grundlagen die folgenden Anforderungen zu beachten: 

Allgemein 

▪ Wechselrichter müssen ortsfest installiert sein. Sie sind in Räumen mit kleiner Brandgefahr, in 

Räumen mit Feuerwiderstand EI 30 oder an einer nichtbrennbaren Aussenfassade zu montie-

ren. 

▪ Bei brennbaren Aussenfassaden muss der Wechselrichter auf einer 

Platte aus Baustoffen der RF1 (nichtbrennbar) mit einer Dicke ≥ 10 

mm oder einer Brandschutzplatte BSP 30-RF1 montiert werden. Die 

Überstände sind gemäss Montageanleitung des Herstellers auszufüh-

ren. 

▪ Die Installation von Wechselrichtern in feuergefährdeten Räumen mit 

brennbarem Staub (z.B. Heulager/Tenn, Holzverarbeitung) oder mit 

leicht brennbaren Stoffen ist nicht zulässig. 

▪ Ein bestehendes Blitzschutzsystem ist gemäss Norm SN 414022 den neuen Verhältnissen an-

zupassen. Die fertig erstellte Anlage ist uns mittels Installationsattest, ausgestellt durch eine an-

erkannte Kontrollfirma, zur Abnahme anzumelden. 

▪ Mit Fertigstellung der PV-Anlage ist ein Übersichtsplan PVA (gemäss Stand-der-Technik-Papier 

Swissolar) zu erstellen, bei den Revisionsunterlagen Brandschutz abzulegen sowie der zustän-

digen Feuerwehr elektronisch zuzustellen. 

▪ Bei Unregelmässigkeiten an der PV-Anlage (ungewöhnliche Erwärmung, unerklärlicher Leis-

tungsverlust etc.) ist sofort zu reagieren und sind Fachpersonen beizuziehen.  

Versicherung 

▪ Die Anlage muss aus versicherungstechnischen Gründen hagelbeständig sein (Hagelwider-

standsklasse HW 3). 

▪ Damit Ihre Solaranlage gegen Feuer- und Elementarschäden versichert ist, muss jede Solaran-

lage der Gebäudeversicherung Luzern gemeldet werden. Bitte verwenden Sie dazu die Doku-

mente unter www.gvl.ch/versicherung/solaranlagen.  

http://www.gvl.ch/versicherung/solaranlagen
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Spezielles zu PV-Anlagen an Fassaden 

Allgemein 

▪ Bei der Montage der Photovoltaikanlage auf  

eine Holzfassade ist zwingend eine Trennschicht  

(Platte) aus Baustoffen der RF1 mit einer  

Dicke ≥ 10 mm oder eine Brandschutzplatte  

BSP 30-RF1 gemäss Lignum «7.1 Aussenwände –  

Ziff. 2.4.3» einzubauen. 

Alternativ kann ein Profilblech oder ein  

staubdichtes Brandschutzvlies aus Baustoffen  

der RF1 eingesetzt werden. 

Die Abmessung der Trennschicht muss mindestens der Fläche der Photovoltaikanlage 

entsprechen. Die Montage hat gemäss Herstellerangaben zu erfolgen. 

▪ Bei einer Montage der Photovoltaikanlage auf Sandwichpaneele ist zu beachten: 

- Einzelne Fassadenfläche bis 1200 m2: Sandwichpaneel in RF2 zulässig 

- Einzelne Fassadenfläche grösser 1200 m2: Sandwichpaneel RF1 erforderlich 

- (analog BSM 2001-15, Ziffer 3.2.3 Verlegeunterlage) 

▪ Die Hinterlüftungsebene hinter den Photovoltaikmodulen muss zwischen 40 mm und 100 mm 

tief sein. Lokal kann der Lüftungsquerschnitt um maximal 50 % reduziert werden (z.B. durch In-

sektenschutzgitter oder Lüftungsöffnungen), siehe Ziffer 3.3.2 Übergangsdokument Swissolar. 

Gebäude mittlerer Höhe 

▪ Brennbare Aussenwandbekleidungen und / oder Wärmedämmungen sind konstruktiv so zu un-

terteilen, dass sich ein Brand an der Aussenwand vor dem Löschangriff durch die Feuerwehr 

um nicht mehr als zwei Geschosse oberhalb des Brandgeschosses ausbreiten kann. 

▪ Gemäss VKF-BSR «14-15 Verwendung von Baustoffen» Ziff. 3.2.3 gilt für hinterlüftete Fassa-

den an Gebäuden mittlerer Höhe, dass diese mit einer von der VKF anerkannten oder gleich-

wertigen Konstruktion ausgeführt werden müssen, wenn die Aussenwandbekleidungen und / 

oder im Hinterlüftungsbereich Dämmstoffe bzw. flächige Schichten aus brennbaren Baustoffen 

bestehen. Sofern keine VKF-anerkannte oder gleichwertige Konstruktion verwendet wird, ist ein 

Nachweisverfahren durchzuführen.  

▪ Beherbergungsbetrieb [a] (Heime, Spitäler): 

Photovoltaik-Anlagen an Fassaden müssen in jedem Fall von der Gebäudeversicherung Lu-

zern, Abteilung Prävention, bewilligt werden. 

Hochhäuser (Gebäudehöhe > 30 m) 

▪ Photovoltaik-Anlagen an Fassaden müssen in jedem Fall von der Gebäudeversicherung Luzern, 
Abteilung Prävention, bewilligt werden 
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PV-Anlagen in der Landwirtschaft 

Das Wirtschaftsteil (Tierstall, Futterlager, Fressplatz, Heu- und Strohlager) gilt als feuergefährdeter 

Raum und erfordert spezielle Massnahmen bei PV-Anlagen. Nebst den oben erwähnten Anforde-

rungen ist speziell zu beachten: 

▪ Die Kombination von PV-Anlagen mit der Heubelüftung ist nicht zulässig, da ein Brandereignis 

in der PV-Anlage durch die Heubelüftung direkt in den Heustock geleitet wird und die geforderte 

Trennung zwischen PV-Modulen und feuergefährdetem Raum nicht mehr gewährleistet ist. 

 

Ablaufschema Melde- und Bewilligungspflicht im Kanton Luzern 

Das Schema finden Sie auf der nachfolgenden Seite und dient als allgemeine Orientierungshilfe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Gebäudeversicherung Luzern 

Hirschengraben 19 

Postfach 

6002 Luzern 

Tel. 041 227 22 22 

www.gvl.ch 

 

Version: Januar 2026 

  

http://www.gvl.ch/
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